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4. Änderungssatzung zur Verbandssatzung 
 

des 
 

Märkischen Abwasser- und Wasserzweckverbandes 
 

(MAWV) 
 
 
 
 

Gemäß § 31 Absatz 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land 

Brandenburg (GKG) vom 10.07.2014 (GVBl. I, Nr. 32, S. 2) sowie des § 6 Absatz 1 Ziffer 4 

der Verbandssatzung hat die Verbandsversammlung des Märkischen Abwasser- und 

Wasserzweckverbandes am 

10. März 2016 folgende 4. Satzung zur Änderung der Verbandssatzung beschlossen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNGEN VON  
VERBÄNDEN UND EINRICHTUNGEN 
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I. 
Die Verbandssatzung des MAWV vom 11.04.2013 in der Fassung der 3. Änderungssatzung 
vom 10.12.2014  wird wie folgt geändert: 
 

1. § 12 wird  wie folgt geändert: 
a) In § 12 Abs. 1, S. 2 wird die Zahl „2“ durch die Zahl „3“ ersetzt. 
b) In § 12 Abs. 2  wird die Zahl „2“ durch die Zahl „3“ ersetzt. 

 

2. Anlage 2 wird wie folgt neu gefasst: 
Lfd. Nr. Mitglieder Einwohner per 30.06.2015 Stimmenzahl 

1 Bestensee 7.280 8 
2 Blankenfelde-Mahlow 

für den Ortsteil Groß Kienitz 
 

316 
 

1 
    

3 Königs Wusterhausen 35.144 36 
    

4 Schönefeld 13.993 14 
    

5 Mittenwalde 
mit den Ortsteilen Brusendorf 
                             Gallun 
                             Ragow 
                             Schenkendorf 
                             Telz 

2.343 
391 
624 

1.828 
1.085 

383 

 

  6.654 7 
6 Zossen 

für den Ortsteil Schöneiche 
 

532 
 

1 
    

7 Wildau 9.960 10 
    

8 Zeuthen 11.041 12 
    

9 Eichwalde 6.451 7 
    

10 Schulzendorf 7.793 8 
    

11 Heidesee 
für die Ortsteile Friedersdorf 
                         Gussow 
                         Gräbendorf 
                         Bindow 
                         Dolgenbrodt 
                         Dannenreich 

 
1.818 

447 
693 
894 
352 
293 

 

  4.497 5 
    

12 Krausnick-Groß Wasserburg 599 1 
    

13 Märkisch Buchholz 753 1 
    

14 Märkische Heide 
für die Ortsteile Alt-Schadow 
                         Hohenbrück-Neu Schadow 
                         Plattkow 
                         Pretschen 

 
219 
216 

49 
257 

 

  741 1 
    

15 Münchehofe 477 1 
    

16 Storkow 
für die Ortsteile Kehrigk 
                          Limsdorf 

 
329 
287 

 

  616 1 
17 Tauche 

für den Ortsteil Werder 
 

88 
 

1 
    

18 Unterspreewald 820 1 
    

19 Berliner Wasserbetriebe  4 
  107.755 120 
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II. 

Inkrafttreten 
 
Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Königs Wusterhausen, 16. März 2016 

 
 
 
Sczepanski 
Verbandsvorsteher 
 

Dienstsiegel 
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Jahresabschluss Trink- und Schmutzwasser 
 
Gemäß § 18 Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg 
(GKG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28.05.1999 (GVBl. I, S. 194) in 
Verbindung mit § 27 bis 33 Verordnung über die Eigenbetriebe der Gemeinden 
(Eigenbetriebsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26.03.2009 
(GVBl. II, S. 150) hat die Verbandsversammlung des MAWV am 10. März 2016 mit 
Beschluss 01/03/16 den aufgestellten und geprüften Jahresabschluss für das 
Wirtschaftsjahr 2014 festgestellt und mit Beschluss 01/04/16 den Verbandsvorsteher für das 
Wirtschaftsjahr 2014 entlastet. 
 
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2014 liegt während der öffentlichen 
Sprechzeiten in den Diensträumen des Verbandes in 15711 Königs Wusterhausen, 
Köpenicker Straße 25 zur Einsichtnahme aus. 
 
 
 
Königs Wusterhausen, 21. März 2016 
 
 
 
 
Sczepanski 
Verbandsvorsteher 
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Trinkwasser- und Abwasserzweckverband Luckau 
Wirtschaftsplan 

 

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV 
für das Wirtschaftsjahr 2016 

 
Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die 
Verbands-versammlung durch Beschluss vom 17.02.2016 den Wirtschaftsplan für das 
Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt: 
 

1 Es betragen 
 
1.1   im Erfolgsplan 
           die Erträge      11.702.805,44 € 
           die Aufwendungen    10.973.400,00 € 
           der Jahresgewinn          729.405,44 € 
           der Jahresverlust          0,00 € 
 
1.2   im Finanzplan 
      + Mittelzufluss/ - Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 2.373.700,00 € 
      + Mittelzufluss/ - Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -4.800.100,00 € 
      + Mittelzufluss/ - Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit 1.649.600,00 € 
 

2 Es werden festgesetzt 
 
2.1   der Gesamtbetrag der Kredite auf 2.852.000,00 € 
2.2   der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 442.500,00 € 
2.3   die Verbandsumlage auf 0,00 € 
 
Nach § 19 Absatz 2 Satz 1 GKG in Verbindung mit § 11 Absatz 2 der 
Verbandssatzung  

 haben die einzelnen Verbandsmitglieder dabei folgende Anteile zu tragen: 
 

a) Stadt Dahme       -  € 
b) Gemeinde Dahmetal      -  € 
c) Gemeinde Ihlow      -  € 
d) Stadt Golßen       -  € 
e) Gemeinde Drahnsdorf      -  € 
f) Gemeinde Steinreich      -  € 
g) Gemeinde Kasel-Golzig     -  € 
h) Gemeinde Heideblick      -  € 
i) Gemeinde Bersteland      -  € 
j) Gemeinde Schönwald      -  € 
k) Stadt Luckau für TG Luckau     -  € 
l) Gemeinde Crinitz      -  € 
m) Stadt Luckau für TG Crinitz     -  € 

 
 
Luckau, den 10.03.2016 gez. Ladewig  
Ort, Datum Stellvertreter der Verbandsvorstehers 
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Hiermit ordne ich an, dass die vorstehende Festsetzung des TAZV Luckau nach § 14 Abs. 1 
EigV im Amtsblatt für den Landkreis Dahme-Spreewald, dem Amtsblatt für den Landkreis 
Teltow-Fläming und dem Amtsblatt für das Amt Kleine-Elster öffentlich bekannt gemacht 
wird. Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 des TAZV Luckau, beschlossen am 17.02.2016, 
liegt beim TAZV Luckau, Am Bahnhof 2 in 15926 Luckau, zur Einsichtnahme aus. 
 
Luckau, den 23.03.2016 
 
 
 
 
gez. Ladewig 
Stellvertreter des Verbandsvorstehers 
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Amigos de la Cultura e.V. 

Gastfamilien gesucht! 

 
Der gemeinnützige Görlitzer Verein „Amigos de la Cultura e.V.“, sucht offene 
Familien im Landkreis Dahme-Spreewald, die bereit sind einen Gastschüler aus 
Bolivien im Alter von 15-16 Jahren von Samstag, den 17. September 2016 bis 
Montag, den 2. Januar 2017 als „Kind auf Zeit“ aufzunehmen. Die 
Gastschüler/innen lernen in Ihrer Heimatschule Deutsch als Fremdsprache und 
werden am täglichen Schulunterricht im Landkreis teilnehmen.  
 
Dabei wollen Sie Ihre bereits bestehenden deutschen Sprachkenntnisse in einem 
muttersprachlichen Umfeld verbessern, Vorurteile reflektieren und Interkulturalität in 
einer Gastfamilie erfahren. Lernen Sie aus erster Hand, das Leben und die Kultur 
Lateinamerikas kennen und werden Sie Gastfamlie für einen jungen Menschen aus 
Bolivien. 
 
Wenn Sie Interesse haben Gastfamilie zu werden und weitere Informationen 
wünschen, kontaktieren Sie bitte:  
 
Franz-Josef Michel, Tel. 0160/98445588 
E-Mail: info@amigos-cultura.de 

http://www.amigos-cultura.de/ 

 

 
NICHTAMTLICHE MITTEILUNGEN 


